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Glarus lind die Bündnerwirren

Yon Hans Thürer

Die Bündnerwirren lassen sich als ein Teilstück der großen
Auseinandersetzung zwischen Frankreich und dem Hause Habsburg
betrachten. Beide Mächte erstrebten die Vormachtstellung in Europa,
warben um die militärische Kraft Graubündens und fochten um den
Besitz der Alpenpässe. Ein geeintes Bünden hätte die neutrale
Paßwache mit Erfolg ausüben können. Doch verhinderte dies die innere
Zersplitterung. Graubünclen war nicht nur in drei Bünde und viele
selbständige Hochgerichte aufgeteilt; in seinen Tälern und
Landschaften loderte der konfessionelle Streit, der durch die persönliche
Feindschaft der beiden führenden Familien Salis und Planta noch
gesteigert wurde. Die sprachliche Verschiedenheit der Bündner und die
geographischen Verhältnisse erschwerten die Bildung eines einheitlichen

Staatswillens ebenfalls.
Anders lagen die Dinge in Glarus. Hier war der Glaubensstreit

durch die beiden Landesverträge von 1532 und 1564 in rechtliche
Bahnen gewiesen worden. Die Parität mußte nur noch verfeinert und
den jeweiligen Stärkeverhältnissen der Parteien angepaßt werden.
Ihr drohte auch von den führenden Familien her nicht dieselbe
Gefahr der Leidenschaft wie in Bünden, denn im engen, geschlossenen,
glarnerischen Lebensraum hatten diese keinen Großgrundbesitz zu
erwerben vermocht. Sie konnten deshalb ihre wirtschaftliche Macht
nicht in dem Maße in die Politik hineinspielen lassen, wie es in
Graubünclen damals der Fall war. Die Parität zwang Glarus in der
eidgenössischen Politik zur Neutralität, von der es während den Bündnerwirren

nur selten abwich.
Im Buhlen um die Gunst der Bündner gewann Frankreich im

Jahre 1602 einen Vorsprung, indem es sein Bündnis erneuern konnte.
Ein Jahr später gelang es dem venetianischen Gesandten Giovanni
Padavino, mit reichen Geldspenden die Bünde zu einem Soldvertrag
mit der Markusrepublik zu bewegen. Das Urteil, das Padavino über
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die damals schon sehr verworrenen Zustände in Graubiinden fällte,
läßt uns die Besorgnis verstehen, mit welcher Glarus die politische
Entwicklung im Nachbarland verfolgte. Padavino schrieb: »Es ist
Anarchie, schlimmer als grausame Tyrannis. Es ist ein Schiff ohne
Steuermann, allen Winden preisgegeben; es ist das vielköpfige
Ungeheuer, unfähig Mittelmaß zu üben und trägt über den Augen die
Binde der Leidenschaft, der Unwissenheit, der Habsucht und Ilof-
fart. Da die Geltung der Behörden zerstört und alles auf das Volk
gestellt ist, nehmen Verwirrung und Wankelmut zu1.« Er bestätigte
damit, was Landammann Joachim Bäldi schon am 4. März 1550

vom Rechtstag zu Davos dem Rat nach Glarus gemeldet hatte: »Ein
so wildes Volk, das alle Dinge so ohne Ordnung ungeschickt an die
bland nimmt, habe ich noch nie gesehen2!«

Das venetianische Bündnis erbitterte Spanien. Sein Statthalter
von Mailand, Graf Alzevedo Fuentes, antwortete sofort mit zwei
empfindlichen Maßnahmen. Er drosselte den Getreide- und
Warentransport nach den drei Bünden. Ferner ließ er am Ausgang des

Veitlins, bei Colico, eine Festung bauen. Die Burg »Fuentes« erwuchs
auf dem Montecchio, einem aus der Ebene emporragenden Flügel.
Sie überwachte die Straße nach Chiavenna sowie die Schiffahrt
auf dem Comersee. Die Sperre der Handelslinie veranlaßte die Bündner

zu drei Gesandtschaften an den Statthalter. Bei der letzten ritten
auch eidgenössische Boten mit: Hans Heinrich Holzhalb aus Zürich,
Ludwig Schürpf von Luzern, Peter Geßler, sowie alt Landammann
Melchior Hässi von Glarus. Zürich und Glarus vertraten wohl ihre
LIandelsinteressen, welche zu einem großen Teil über die Bündner
Pässe verliefen. Glarus sandte in Melchior Hässi einen spraehen-
kundigen und gewandten Staatsmann, welcher die diplomatischen
Formen kannte. In die bündnerischen Verhältnisse hatte er schon
1576 einen Einblick gewonnen, als ihn sein Ort zur Erneuerung
des Bündnisses mit dem Grauen Bund geschickt hatte. Ein Jahr
vor dem Ritt nach Fuentes hatte er im Auftrage seiner Fleimat in
Turin geweilt. Trotz dieser gewichtigen Vertretung der eidgenössischen
Interessen, ließen sich die Spanier im Festungsbau nicht unterbrechen.
Glarus sperrte als Antwort sogleich den Paß bei Weesen für die in
spanischem Solde stehenden Kriegsleute3. Alle Bemühungen des

spanischen Gesandten Alfonso Casati, das Verbot rückgängig zu
machen, schlugen fehl. Ebenso widerstand Glarus dem von Spanien

1 F. Pieth, Bündnergeschichte, S. 193.
2 P. Thürer. Coli. 94, S. 21.
3 Sprecher, Geschichte der Bündner Unruhen I, S. 43.
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1604 angebotenen Soldbündnis, obwohl man gegenüber Frankreich
wegen den ausstehenden Pensionen verstimmt war und namentlich
kath. Glarus einen Soldvertrag mit Spanien nicht ungern gesehen
hätte. Anderseits verhielt sich Glarus auch gegenüber Bünden neutral,

als dieses seine Besatzung in den Untertanenländern Veltlin
und Cläven verstärkte und auch Glarus einlud, an der Bewachung
teilzunehmen (1606). Vereinzelte Kriegsleute mögen sich aber
dennoch nach dem Süden begeben haben.

Inzwischen verschärfte sich die Spannung in Graubünden. Der
Bundesgenosse Venedig geriet mit dem Papste in Streit und verlangte
den Zuzug von sechs Bündner Fähnlein zu dreihundert Mann.
Graubünden wollte diesem Begehren nicht entsprechen, da es die Leute
für einen allfälligen spanischen Angriff bereithalten mußte. Die
Erregung in Bünden wuchs, als es hieß, 6000 Lothringersöldner
wollten durch das Land nach Venedig marschieren. Weitere Gerüchte
wurden durch den spanischen Gesandten in Umlauf gesetzt. Darüber

verzögerte sich der Aufbruch der Fähnlein, so daß Padavino
einen günstigem Werbeplatz suchte. Er glaubte ihn in Glarus zu
finden. Ueber die erste Fühlungnahme schrieb er am 16. Februar
1607 nach Hause:

»Ich langte gestern Abend hier an, und kaum war ich vom
Pferde gestiegen, so wurde ich von den Vorstehern des Ortes öffentlich

mit ehrenden Worten und mit Begeisterung empfangen. Ich
gab ihnen einige Augenblicke Audienz. Heute morgen haben sie
mich abgeholt und mich immer mit drei Leuten begleitet. Als ich in
den Ratssaal geführt worden war, und ich sie mit den gegenwärtigen
Streitigkeiten und Bewegungen in Italien bekannt gemacht hatte,
war ich darauf bedacht, sie zu überzeugen, daß diese Gesandtschaft
im Auftrage Ihrer Durchlaucht, das Vertrauen in ihre Nation
befördere; ebenso die große Achtung, welche von ihrer Tapferkeit
herrühre und von der Sicherheit, die sie empfängt, weil sie mit
allen Vorteilen des Volkes übereinstimmt — und anderes, was man
von ihrem Lande erwarten darf, als von aufrichtigen und herzlichen
Freunden, Nachbarn und Interessenten einer in jeder Hinsicht guten
Regierung. Ich verbreitete mich in diesen Vorstellungen, insofern ich
glaubte, daß sie Eurer Würdigkeit und Nutzen dienen. Sie antworteten

mir für den Augenblick nicht. (Der Rat war noch nicht zahlreich

genug versammelt, Anmerkung, H. Th.] Aber nachdem sie in
großer Zahl erschienen waren, um mit mir zu speisen und mir den
Wein zu verehren, setzten sie mir mit Worten großer Ehrerbietung
gegenüber Ihrer Durchlaucht auseinander, Verhandlungen mit dem

83



Papst wären ihnen über alle Maßen lieb, und sie wünschten eine
friedliche Vereinbarung [zwischen Venedig und dem Papste. PI. Th.]
Wenn aber eine solche nicht zustande komme, so liege dies in der
göttlichen Vorsehung.« Glarus riet also dem Gesandten vom Kriege
ab und wollte nicht in den von Gott geplanten Verlauf der Dinge
eingreifen. Es war eine geschickte und unangreifbare Neutralitätserklärung.

Verärgert fährt Padavino fort: »Von diesem Kanton wüßte
ich keinen Erfolg zu erlangen!« Im Ratssaale waren die Glarner für
die Werbung unzugänglich. Nach der Sitzung bot sich Padavino ein
anderes Bild. Er merkte, daß die (protestantischen) Hauptleute
seinem Ansuchen nicht abgeneigt waren, und daß die glarnerische
Neutralitätserklärung weniger der persönlichen Ueberzeugung der
Volksführer als der Staatsraison entsprungen war. »Ich merkte mir die
erfolgreichsten und einflußreichsten Hauptleute und tröstete sie mit
der sichern Hoffnung auf einen baldigen Aufbruch .4« Landammann

Joh. Pleinrich Schwarz bot Padavino seine Dienste an, ob-

schon er Katholik war. Er rechtfertigte sich, indem er erklärte, der
Streit zwischen Venedig und dem Papst sei kein Glaubenskrieg,
sondern lediglich ein Zank um zeitliches Gut5.

In Graubünden verschlechterte sich die Stimmung gegenüber
der Adriarepublik. Die Fähnlein von 26 Gemeinden zogen im März
1607 nach Chur, um den Zuzug abermals zu beraten. Da wurde
dieser überflüssig, weil sich Venedig mit dem Heiligen Stuhl
aussöhnte. Aber der Aufbruch der Fähnlein — ein paar tausend Mann
lagen 2 Monate lang vor Chur — hatte große Kosten verursacht.
Wer sollte sie bezahlen? Man verfiel auf die Parteiführer, welche
das Venetianische Bündnis begünstigt hatten. Außerdem beneidete

man sie um ihren Reichtum und behauptete, sie hätten ihn durch
Mißbrauch der Vogteisteilen und Schmiergelder erworben. Es wurde
ein Strafgericht eingesetzt. Zürich und Glarus sandten im
Einverständnis mit den andern eidgenössischen Orten ihre Vermittler nach
Chur. Es waren dies Leonhard Holzhalb, Alt-Landammann Melchior
Hässi und Alt-Landammann Jost Pfändler. In Chur angelangt, wurden

sie von Bürgermeister Gaudenz Gsell und einigen Räten empfangen.

Diese klagten, »man habe ihnen alle Gewalt genommen und
sie alles Ansehens beraubt« und wiesen die Gesandten an die Führer
des Strafgerichts. Einer derselben, Stadthauptmann Jenni, begrüßte
die Boten nun vor versammelter Bürgergemeinde auf dem Rathaus.
Jennis Schlichtungsanträge begünstigten aber einseitig die spani-

4 G. Thürer, Kultur des alten Landes Glarus, S. 290.
5 A. a. O., S. 300.
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sehe Partei, weshalb die Gesandten verlangten, daß das Strafgericht
abgesetzt und gegenüber den Fehlbaren der althergebrachte Rechtsgang

befolgt werde. Auch sollten die Fähnlein sofort entlassen und
die Aufbruchskosten herabgesetzt werden. Darauf antworteten die
Aufständischen, es gehe die Eidgenossen nichts an, wenn die Bündner
ihre »großen Idansen abstrafen«. Hässis Mahnung zur Ruhe wurde
nicht mehr angehört, und die Boten mußten mit »Schimpf«
abziehen °. Darauf begaben sie sich in den Obern Bund, fanden aber
auch dort kein Gehör. Als sie am 7. April nach Chur zurückkehrten,
hatte infolge der Tätigkeit des französischen Gesandten Carl Pascal
die Stimmung umgeschlagen. Vor den Augen der Eidgenössischen
wurden die Fläupter der spanischen Partei, Landvogt Georg Beeli
und Caspar Baselgia verhaftet und aufs Rathaus geführt. Tief
beleidigt verließen die Gesandten die drei Bünde und erstatteten an
der Tagsatzung Bericht. Diese nahm das Verhalten der Bündner
sehr übel und schrieb dem Strafgericht am 20. April einen ernsten
Brief, indem sie feststellte, es sei bei den Bündnern wieder eine
»innerliche Konfusion entstanden, also daß der gemeine Mann die
Obrigkeit regiere, und das Oberst zu unterst, das Unterst aber zu
oberst gekehrt sei«. Dies könnte unruhigen Leuten in den eidgenössischen

Ständen zu einem bösen Exempel dienen. (Absch.) Schließlich
drohte man Graubüuden, seine Bündnisse mit den Eidgenossen zu
künden. Einer zweiten eidgenössischen Abordnung nach Chur ging
es noch schlimmer. Sie wurde von der Menge bedroht und entrann
mit knapper Not aus der Stadt7.

Einstimmig beschloß nun die Tagsatzung ein »starkes Remidium
gegen die Krankheit der Bündner« anzuwenden. Sie plante die
Invasion zweier Regimenter und wies ihnen bereits die Sammelplätze
im Seeztal an. Der spanische Gesandte hintertrieb den Aufbruch.
Die Bündnerwirren schienen auf die Eidgenossenschaft übergreifen
zu wollen. Auch in Glarus mottete der konfessionelle Streit. Der
evangelische Rat schrieb deshalb an die Katholiken: »Was das
Reislaufen und die Bündnisse mit fremden Fürsten und Orten, wo die
Religion geteilt ist wie bei uns, für Früchte trägt, das sollten uns
die Unruhen in Bünden zeigen. Sie sind ein abschreckendes
Beispiel und Ihr solltet mit uns bestrebt sein, den Anlaß hierzu zu
vermeiden 8.«

6 P. C. Planta, Gesch. v. Graubünden, S. 189.
7 C. Moor, Gesch. v. Graubünden, Bd. 2, I, S. 298 f.
8 P. Thürer, Glarner Chronik. Manuskript. Jahr 1607. Blatt 3.
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Dem »unrüwigen Jahr (1607)«, wie es der Chronist Ardiiser
bezeichnet, folgte eine längere Pause. Vereinzelt liefen Glarner den beiden

um Graubünden werbenden Mächten zu, insbesondere nachdem
der Volksaufbruch von 1610 nach Frankreich ein vorzeitiges Ende
gefunden hatte. Obwohl Glarus mit Spanien kein Bündnis besaß,
wandten sich immer mehr Leute diesem Dienste zu, bis der Rat am
5. Juni ein ausdrückliches Verbot erließ, das durch die
Landsgemeinde 5 Tage später bestätigt wurde. Auf Verlangen des
französischen Ambassadors entzog man allen Uebertretern dieses
Beschlusses die Pensionsgelder. Gabriel Gallati, Uli Stucki und die
andern Reisläufer nach Mailand—Spanien blieben bis zum Mai des

folgenden Jahres aus dem Land gebannt. Dann wurde es ihnen unter
der Bedingung wieder geöffnet, daß sie die hohen Bußen, die ihnen
auferlegt worden waren, innert Monatsfrist bezahlen sollten

Im Jahre 1613 lief das venetianische Bündnis mit Bünden ab.
Venedig wünschte es zu erneuern. Bern und Zürich unterstützten
sein Bestreben, während Oesterreich, Spanien und Frankreich erfolgreich

dagegen arbeiteten. Deshalb schickte Venedig seinen
Vertreter Barberigo nach Zürich und Bern. Hier schloß er die »Lega tra
Venetia e Ii Signori Svizzeri di Berna e Zürich« ab. Venedig durfte
zwei Regimenter von zusammen 4200 Mann anwerben, wofür die
Verbündeten eine jährliche Pension von 4000 Dukaten und ITan-
delserleichterungen erhielten. Da Graubünden diesen Truppen den
Durchpaß verwehrte, zogen sie ab 1615 in kleinen Gruppen liber
den Panixerpaß nach Ilanz und schlugen hierauf den Weg über den

Valserberg—Splügen—Morbegno nach Venedig ein 10. Ihnen folgten
die Fähnlein der Glarner Hauptleute Daniel Bnßi und Thomas
Elmer, welche in aller Stille angeworben worden waren. Parteileute
Venedigs, wie die Schmid von Grüneck in Ilanz, die Rosenroll in
Thusis, Ammann Joh. Capol in Andeer und Hercules von Salis in
Chiavenna unterstützten die Soldaten auf ihrer Reise 11. Da Glarus
dem Durchzug der venetianischen Truppen nur »so lässig« wehrte,
schrieben ihm die V Orte auf Drängen des spanischen Statthalters zu
Mailand, es möge doch den »schwal und überlauff dieses Kriegs-
gesindts« sperren. Glarus kam für den Augenblick dem Wunsch
nach 12.

Padavino schien in Chur doch endlich zu seinem ersehnten Er-

9 P. Thürer, Coli. 84, S. 29, 3t, 32, 35, 36, 37, 43, 44, 45.
10 A. Pfister, Georg Jenatsch, S. 25.
11 Ebenda S. 25. P. Thürer, Coli. 102, S. 54.
12 G. Thürer, Kultur, S. 289.
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folg zu kommen. Da ließen die Agenten Frankreichs und Oesterreichs

ihn durch Rudolf Planta aus dem Lande treiben. Die
eidgenössischen Stände schickten wieder ihre Vertreter, um den neuen
Aufruhr beizulegen. Unter ihnen ritt Landshauptmann Nikiaus
Schuler, der schon mehrere Gesandtschaften mitgemacht hatte. Ihre
Bemühungen waren umsonst. Vielmehr entbrannte jetzt der
leidenschaftliche Parteikampf erst recht. Der spanische Gesandte Casati
bot den Bündnern eine Allianz an. Die Prädikanten erachteten es

als ihre Pflicht, vor einem katholischen Bündnis zu warnen. Eine
neue Kornsperre seitens Spaniens erweckte helle Empörung, die
sich an der Synode zu Bergün (Mai 1618) Luft verschaffte. Unter
der Führung der Pfarrer Georg Jenatsch, Blasius Alexander und
Bonaventura Toutsch beschloß die Synode den Kampf gegen die
Planta-Spanier. Besorgt erneuerte der Glarner Rat das Werbeverbot

für alle Dienste mit Ausnahme desjenigen von Frankreich. Allem
Volk wurde der Durchpaß geschlossen 13. Es kam hierauf zum
bekannten Engadiner Fähnlilupf und dem folgenschweren Thusner
Strafgericht. Die flüchtigen Verurteilten wandten sich an die
Tagsatzung, aber die Thusner Richter verwahrten sich gegenüber der
eidgenössischen Einmischung. Die Tagsatzung sicherte den Verbannten
freies Geleit in die Heimat zu und forderte eine Revision des
Gerichtes. Dabei sollen sieh die reformierten Gesandten der Stimme
enthalten haben 14.

Den Fanatisierten des Unterengadins genügten die Thusner
Urteile nicht. Sie fielen liber die obern Dörfer her, plünderten die
Andersgesinnten in Zernez und machten Gefangene. Darüber
aufgebracht, erhoben sich die Bergeller. Ihr »Fähnlilupf« riß das
Oberhalbstein und die Landschaft von Disentis mit. Dies rief wiederum
die Gegenpartei, die Miinstertaler, Davoser und Prätigauer, unter die
Waffen. Bei Chur lagen sich die feindlichen Truppen gegenüber.
Zürich, Bern und Glarus sandten sofort Vermittler, und da es sich

jetzt um einen Glaubensstreit handelte, sandte Glarus zwei Boten.

Für die Evangelischen ritt Landshauptmann Nikiaus Schuler, für
die Katholiken Ratsherr Hauptmann Ulrich Stucki. Die Gesandten
richteten ein »ziemlich starkes Schreiben« an die katholischen Fähnlein

zu Ems. Diese antworteten, »sie hätten sie nicht beschickt und
hätten ihnen auch keine Ordnung zu machen«. Vor dem allgemeinen
Beitag zu Chur wiederholten die Boten ihre Mahnungen zur Einigkeit.

13 GRP. 18. Mai 1618.
14 F. Sprecher, Geschichte der Bündner Unruhen I, S. 91.
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Sie baten um ein neutrales Gericht. Als am 24. Mai 1618 auch die
Gesandten der katholischen Orte in Chur eintrafen, unter ihnen auch
der verspätete Glarner Gesandte, ritten die Berner heim. Im Verein
mit dem franz. Ambassador riß die spanische Partei die Führung an
sich. Mit »schlechter Antwort« verließen auch Zürich und Glarus den
Beitag. Es wurde ein neues Strafgericht eingesetzt, welches die Thus-
ner Urteile aufhob. Kurz darauf versammelten sich die Evangelischen
in Davos, wo abermals ein Gericht zum Gegenschlag ausholte15.
Der rätische Freistaat befand sich in voller Auflösung.

Um diese Zeit suchte Venedig zum zweiten Male mit Glarus ins
Bündnis zu kommen, denn das eben entlassene Regiment des
Hercules von Salis mußte ersetzt werden. Die Verhandlungen gediehen
bis zum fertigen Entwurf. Diese »Capitoli della Lega con Ii Claroni«
lauten in den Hauptpunkten:

Art. 1. Die Republik Venedig und das Land Glarus werden unter
sich in allen Angelegenheiten jene gute Freundschaft und
Nachbarschaft bewahren, die sich aufrichtigen und guten
Freunden und Bundesgenossen geziemt.

Art. 2. Wenn sich die Republik Venedig im Krieg befindet und vom
Lande Glarus Soldaten begehrt, so ist dieses verpflichtet,
2 Kompanien zu je 'ïOO Mann zu stellen, ausgenommen, wenn
Glarus selber Krieg führt. In diesem Falle kann es seine
2 Kompanien nach Hause rufen.

Art. 8. Venedig soll für jedes Fähnlein, das nach der Zürcher oder
Berner Kapitulation armiert sein muß, im Feld oder in der
Besatzung, monatlich 2100 Silberkronen für jede Kompanie
oder Ducatoni in derselben Form oder demselben Wert
bezahlen. Die Flerrschaft Venedig ist auch verpflichtet, den
Soldaten das Pulver für das Gewehr zu geben, wie es bisher
bei andern Fürsten und Herrschaften der Brauch war.

Art. 9. Das Kriegsvolk in venetianischen Diensten soll auch alle
und jede Freiheiten und Privilegien, Immunitäten und
Gerechtigkeiten, Bräuche und Gewohnheiten, sowohl in der
Verwaltung, Gericht und Recht, als auch in allen andern
Sachen in gleicher Weise genießen, wie sie das Kriegsvolk
des Landes Glarus in Frankreich und anderswo zu allen Zeiten

in Uebung gehabt.
Art. 10. Die Ernennung der Hauptleute ist Sache der Herrschaft

Venedig, jedoch müssen diese geborene Landleute von Gla-
15 Absch. V, 2. A., S. 69 f. GRP. 1619, 4. Mai.
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rus sein, und sie mögen ihren Aufbruch nur mit Vorwissen
eines Landammanns und anderer Häupter im Namen der
Herrschaft Venedig tun.

Art. 13. Abmachungen über Zollfreiheit und über Bestattung der Ver¬
storbenen beider Vertragspartner.

Art. 14. Beide Teile sind pflichtig, allen Soldaten anderer Nationen
oder irgend eines Fürsten freien Paß zu gewähren, welche
sich zum bedrängten Teil über das Gebiet des einen zum
andern begeben.

Art. 15. Beide Teile sind verpflichtet, dem Feinde des andern den
Durchpaß durch sein Gebiet zu verweigern, ihn zurückzuwerfen

oder zu verjagen, wenn nötig mit bewaffneter Hand.
Art. 16. Wenn sich Glarus im Krieg befindet, muß Venedig alle Mo¬

nate 3000 Gulden in Zürcher Währung an die Kriegskosten
und zur Unterstützung ihrer Notdurft bezahlen, solange der
Krieg währt. Bei Kriegsende soll Glarus über die Verwendung

dieser Gelder gegenüber der Herrschaft Venedig Rechnung

ablegen.
Art. 17. Aber wenn der eine oder andere Teil zum Krieg kommt, und

auf Begehren die versprochene Hilfe erhalten hat, und hierauf

Friedensverhandlungen beginnen will, so muß er den
andern Teil davon benachrichtigen, damit dieser nach seinem
Gefallen und Bequemlichkeit darin inbegriffen oder ausgelassen

werden möge.
Art. 18. Die Republik Venedig muß, solange das Bündnis dauert, am

Ende jedes Jahres dem Lande Glarus 3000 Gulden in Zür-
chermünz Pension bezahlen und 25 Musketen samt Zubehör
schenken. Glarus kann das Jahrgeld nach seinem Belieben
verteilen.

Art. 19. Alle Landleute und Untertanen von Glarus mögen in den
Landen der Herrschaft Venedig frei handeln und wandeln,
gehen und wiederkehren ohne irgendwelches Hindernis der
Inquisition.

Art. 20. Abmachungen wegen gegenseitiger Auslieferung von Rebel¬
len und Verbrechern.

Art. 21. Das gegenwärtige Bündnis soll 20 Jahre dauern.
Art. 22. Einsetzung eines Schiedsgerichts bei allfälligen Streitigkei¬

ten zwischen den beiden Vertragspartnern.
Art. 24. Solange dieses Bündnis währt, soll kein Teil ein Bündnis mit

andern schließen, das in irgend einem Punkte diesem Bündnis

widerspricht.
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Art. 25. Endlich behält sich Glarus in diesem Bündnis das Heilige
Römische Reich vor und alle Bündnisse, Verträge und Ueber-
einkommen mit seinen schweizerischen Bundesgenossen und
besonders den ewigen Frieden und das Bündnis mit Frankreich,

so daß alle diese durch den gegenwärtigen Vertrag
in keiner Weise berührt werden oder ihm Eintrag tun160.

Ueber die Annahme oder Verwerfung dieses Soldvertrages erhitzten

sich die Gemüter in Glarus. Am 9. Mai wurde im Rate eine
außerordentliche Landsgemeinde verlangt. Der Rat beschloß aber,
das Venediger Geschäft erst in drei Monaten vor das Volk zu bringen.
Bis dahin darf in dieser Angelegenheit niemand weder Miet noch
Gaben nehmen oder anbieten bei Strafe an Leib und Gut und Verlust

des Vaterlandes. Wer sich dagegen verfehlt, kommt in die mitt-
leste Gefangenschaft. (G. R. P.) Das Bündnis kam nicht zustande,
weil Venedig die Mannschaft nachher nicht mehr benötigte.

Da die vom Thusner Strafgericht Geächteten bei den Eidgenossen
nicht die erhoffte Unterstützung fanden, wandten sie sich nach
Innsbruck und Mailand. Hier besprachen sie die Invasion Oesterreichs

und Spaniens nach Graubünden. Das Land sollte zugleich
aus dem Tirol und dem Veltlin angegriffen werden. Angesichts der
neuen Spannung ordnete der Rat eine Gewehrschau in den Tagwen
an und sperrte am 2. Juli 1620 den Paß von Weesen für alles »Kriegszeug,

Büchsen, Pulver, Blei und Zündstricke«. Landsbaumeister Kaspar

Schmie! mußte alle Tage nach Weesen reiten und ein getreues
Aufsehen halten 16. Lieber einen allfälligen Durchmarsch von Truppen

wurde nichts beschlossen, offenbar weil Evangelisch Glarus die
Zürcher und Berner nicht hindern wollte, ihren Glaubensgenossen in
Bünden zu Hilfe zu eilen. Die reformierten Städte und Orte betrauten

Evangelisch Glarus mit der Aufgabe eines Beobachters der Bünder

Vorgänge 17. Zürich klagte wiederholt, daß der Landvogt auf
Sargans die spanischen Kriegsleute passieren lasse, während er die nach
Venedig Reisenden aufhalte. Die V Orte erklärten, ihre Wachen bei

15a Depesche von Pietro Vico, 2. August 1619. Uebersetzt nach der italienischen

Fassung in P. Thürer, Glaronensia II, S. 37—48. Eine deutsche,
nicht ganz gleiche Fassung befindet sich im Landesarchiv Glarus,
Sammlung verschiedener Handschriften zur Eidg. Geschichte, Tom III,
1612— 1642. »Vortrag venedescher Püntnuß«, Abschrift von Camerarius
J. J. Tschudi, ohne Datum.

10 P. Thürer, Coli. 85, S. 21.
17 Absch. V, 2. A., S. 24.
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